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1 Gegenstand des EVB-IT Erstellungsvertrages 

1.1 Gegenstand des EVB-IT Erstellungsvertrages ist Erstellung von Software* auf der Grundlage 

eines Werkvertrages. 

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen und Lieferungen ergeben sich aus Nummer 

2 und 4 des EVB-IT Erstellungsvertrages. 

1.2 Die dem Auftraggeber obliegenden Mitwirkungsleistungen ergeben sich aus Ziffer 10 dieser 

Bedingungen. 

1.3 Der Auftragnehmer trägt die Erfolgsverantwortung für die vereinbarten Leistungen. Er haftet für 

die Leistungen seiner Subunternehmer wie für seine eigenen Leistungen. 

 
2 Art und Umfang der Leistungen 

Soweit im EVB-IT Erstellungsvertrag nichts anderes vereinbart ist, räumt der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber mit Lieferung bzw. Überlassung die vereinbarten Rechte an den vereinbarten 

Leistungen ein, aufschiebend bedingt durch 

die auf die jeweilige Lieferung bzw. Überlassung folgende Abschlags- oder Schlusszahlung, 

eine Abnahme der Leistung oder 

eine Kündigung des Auftraggebers aus wichtigem Grunde gemäß Ziffer 15.4. 

Es gelten hinsichtlich der jeweiligen Leistungsbestandteile folgende Regelungen: 

2.1 Überlassung von Software*, die Gegenstand der Anpassungsleistungen des Auftrag- 

nehmers ist 

/ 

2.1.1 Dauerhafte Überlassung von Standardsoftware* 

/ 

2.1.2 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* 

Ist die Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* vereinbart, erstellt der Auftragneh- 

mer diese Individualsoftware* entsprechend den Vereinbarungen, insbesondere in den 

Nummern 2 und 4 des EVB-IT Erstellungsvertrages und stellt sie zur Verfügung. 

2.1.2.1 Rechteumfang Individualsoftware* 

/ 

2.1.2.2 Rechte an vorbestehenden Teilen*, Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 
/ 

2.1.2.3 Rechte an Werkzeugen* 

/ 

2.1.2.4 Rechte an Erfindungen 

/ 

2.2 Anpassung von Software* 

2.2.1 Anpassung von Standardsoftware* auf Quellcodeebene 

/ 

2.2.2 Customizing* von Software* 
/ 

2.3 Installation* 

/ 

2.4 Schulungen 

/ 

 



EVB-IT Erstellungs-AGB Seite 3 von 25 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Erstellungs-AGB definiert. 

Version 1.0 vom 08.07.2013 

 

 

3 Mängelklassifizierung 

3.1 Soweit im EVB-IT Erstellungsvertrag nicht anders vereinbart, wird zwischen folgenden drei 

Mängelklassen unterschieden: 

3.1.1 Ein betriebsverhindernder Mangel liegt vor, wenn die Nutzung einer vertraglichen Leistung 

unmöglich oder schwerwiegend eingeschränkt ist. 

3.1.2 Ein betriebsbehindernder Mangel liegt vor, wenn die Nutzung einer vertraglichen Leistung 

erheblich eingeschränkt ist. 

3.1.3 Ein leichter Mangel liegt vor, wenn die Nutzung einer vertraglichen Leistung ohne oder mit 

unwesentlichen Einschränkungen möglich ist. 

3.2 Ein betriebsbehindernder Mangel liegt auch vor, wenn die leichten Mängel insgesamt zu einer 

nicht unerheblichen Einschränkung der Nutzung einer vertraglichen Leistung führen. 

 
4 Pflege nach Abnahme 

/ 

4.1 Störungsbeseitigung 

/ 

4.1.1 / 

4.1.2 / 

 
4.2 Überlassung von neuen Programmständen* 

/ 

4.3 Abnahme der Pflegeleistungen 

/ 

4.4 Mängelhaftung bei Pflegeleistungen 

/ 

4.5 Dokumentation der Pflegeleistungen 

/ 

 
5 Dokumentation 

5.1 Der Auftragnehmer ist zur Dokumentation der Werkleistungen verpflichtet. 

5.2 Zu der Dokumentation gehören insbesondere die Anwendungsdokumentation (Nutzerhinweise, 

Anleitungen und Hilfestellungen etc.) sowie Nutzungshandbücher für die Software* und Ver- 

fahrensbeschreibungen. 

Die Dokumentation muss es dem für die Nutzung und Administration einzusetzenden Personal 

des Auftraggebers ermöglichen, die Werkleistung nach Durchführung der vereinbarten Schu- 

lung ordnungsgemäß zu nutzen, sofern das Personal ausreichende Vorbildung und Ausbildung 

aufweist. 

5.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Dokumentation spätestens mit Bereitstellung zur 

Abnahme in englischer Sprache mindestens in zweifacher Ausfertigung oder in ausdruckbarer 

Form zu übergeben. Die Nutzung der gängigen englischen Fachbegriffe ist zulässig. 

5.4 Der Auftragnehmer dokumentiert die im Rahmen der Mängelhaftung gemäß Ziffer 12 durch- 

geführten Maßnahmen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

5.5 Der Auftragnehmer wird alle Anpassungen und Änderungen, die aufgrund von Maßnahmen im 

Rahmen der Mängelhaftung gemäß Ziffer 12 an den Dokumentationen erforderlich werden, in 

diese einarbeiten, soweit nichts anderes vereinbart ist. Soweit eine Einarbeitung dem Auf- 

tragnehmer rechtlich nicht möglich ist, wird er eine entsprechende Ergänzung der 

Dokumentation zur Verfügung stellen. 

5.6 An für den Auftraggeber erstellten Dokumentationen räumt der Auftragnehmer diesem die 
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Rechte entsprechend Ziffer 2.1.2.1 in Verbindung mit Nummer 4.4.3 EVB-IT Erstellungsvertrag 

ein, soweit nichts anderes vereinbart ist. An allen anderen Dokumentationen räumt der 

Auftragnehmer dem Auftraggeber die Rechte entsprechend Ziffer 2.1.1 ein, soweit nichts 

anderes vereinbart ist. 

 
6 Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 

6.1 Sofern eine Mitwirkung des Auftraggebers nicht in zwischen den Parteien abgestimmten 

Zeitplänen festgehalten ist, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber so rechtzeitig auf die zu 

erbringende Mitwirkung hinzuweisen, dass die vereinbarte Leistungserbringung nicht gefährdet 

wird. Sofern eine Mitwirkung des Auftraggebers nach Auffassung des Auftragnehmers nicht 

oder nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß erfolgt und diese für den Projekterfolg 

wesentlich ist, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf hinweisen. 

6.2 Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber auf dessen Anforderung in angemessener Frist, 

unabhängig davon spätestens jedoch bis zur Erklärung der Abnahme mit, welche für die 

Bearbeitung und Umgestaltung der Individualsoftware* notwendigen Werkzeuge* er bei deren 

Erstellung verwendet bzw. entwickelt hat. 

6.3 / 

 

7 Subunternehmer 

Der Auftragnehmer darf zur Erbringung von Leistungen, die qualitativ oder quantitativ für die 

Werkleistungen wesentlich sind, Subunternehmer nur einsetzen oder eingesetzte Subunter- 

nehmer nur auswechseln, wenn der Auftraggeber dem ausdrücklich zustimmt. Er wird unver- 

züglich zustimmen, wenn sich unter Berücksichtigung des neuen Subunternehmers anstelle des 

alten Subunternehmers keine andere Zuschlagsentscheidung ergeben hätte. Die Einarbeitung 

des neuen Subunternehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. Für die im Angebot des 

Auftragnehmers benannten Subunternehmer gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt. 

 
8 Vergütung 

8.1 Der Pauschalfestpreis* ist die einseitig nicht änderbare Gesamtvergütung, die für die Leistung 

nach Ziffer 1.1 geschuldet ist, soweit nicht für einzelne Leistungen eine gesonderte ggf. 

pauschalierte Vergütung vereinbart ist. Materialkosten, Reisezeiten, Reisekosten und 

Nebenkosten* sind im Pauschalfestpreis* enthalten. Nachforderungen durch den Auftragnehmer 

sind ausgeschlossen, soweit die Parteien keine Änderung der Leistungen vereinbaren. 

8.2 / 

8.3 Die Vergütung für die Werkleistungen wird nach der Gesamtabnahme fällig, soweit nicht im 

Zahlungsplan gemäß Nummer 8 des EVB-IT Erstellungsvertrages Zahlungen nach Teilab- 

nahmen vereinbart sind. Anspruch auf Vorauszahlungen bzw. Abschlagszahlungen* hat der 

Auftragnehmer nur, soweit diese im EVB-IT Erstellungsvertrag vereinbart sind. Das Recht, bei 

Vorliegen der Voraussetzungen des § 632a BGB Abschlagszahlungen* zu verlangen, bleibt 

jedoch unberührt. 

8.4 Eine fällige Vergütung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer prüffähigen Rechnung zu 

zahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

8.5 /
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8.6 / 

8.7 Alle Preise verstehen sich rein netto und, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, zuzüglich der 

gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 
9 Verzug 

9.1 Der Vertragserfüllungstermin*, Teilabnahmetermine - soweit solche vereinbart wurden - und 

einzelne Meilensteine werden in einem Termin- und Leistungsplan festgelegt. Soweit nicht 

anders vereinbart, sind diese Termine verbindlich einzuhalten. Bei Verzögerungen, die der 

Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verschieben sich die von der Verzögerung betroffenen im 

Termin- und Leistungsplan genannten Ausführungsfristen angemessen; die gesetzlichen 

Ansprüche der Parteien bleiben hiervon unberührt. 

9.2 Wenn der Auftragnehmer den Vertragserfüllungstermin* oder Teilabnahmetermine nicht einhält, 

kommt er ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Verzögerung 

nicht zu vertreten hat. Der Auftraggeber kann im Fall des Verzuges den Verzögerungsschaden 

verlangen. Ferner kann der Auftraggeber vom EVB-IT Erstellungsvertrag zurücktreten und 

Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Auftragnehmer erfolglos eine 

angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung 

kann der Auftraggeber Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Sinne von § 284 BGB verlangen. 

Die Fristsetzung ist in den gesetzlich genannten Fällen gem. §§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2 BGB 

entbehrlich. 

9.3 / 

 

10 Mitwirkung des Auftraggebers 

10.1 Dem Auftraggeber obliegen die in Nummer 12 des EVB-IT Erstellungsvertrages aufgeführten 

Mitwirkungsleistungen. Er wird dem Auftragnehmer die erforderlichen Informationen und 

Unterlagen aus seiner Sphäre zur Verfügung stellen. 

10.2 / 

10.3 / 

10.4 Dem Auftraggeber obliegt, den Auftragnehmer über von ihm veranlasste Änderungen an den 

Beistellungen zu informieren, sofern sich diese auf die vertraglichen Leistungen des 

Auftragnehmers auswirken. 

10.5 / 

10.6 / 

 

11 Abnahme 

11.1 Der Auftragnehmer hat die Werkleistungen zum vereinbarten Termin zur Abnahme 

bereitzustellen. 

11.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, steht dem Auftraggeber das Recht zu, die Werkleistung 

innerhalb von 30 Tagen nach der Bereitstellung zur Abnahme einer Funktionsprüfung zu 

unterziehen (Funktionsprüfungszeit). Für teilabzunehmende Leistungen gilt davon abweichend 

eine Funktionsprüfungszeit von 14 Tagen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

11.3 Die Funktionsprüfung erfolgt in der vertraglich vereinbarten Systemumgebung*. In der 

Funktionsprüfung werden die Werkleistungen oder die teilabzunehmenden Leistungen auf 

Mangelfreiheit überprüft. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber bei der Vorbereitung und 

Durchführung der Funktionsprüfung in angemessenem Umfang unterstützen. 

11.4 Werden betriebsverhindernde und/oder betriebsbehindernde Mängel festgestellt, kann der 

Auftraggeber die Funktionsprüfung abbrechen. Sofern lediglich betriebsbehindernde Mängel 

festgestellt werden, darf der Auftraggeber die Funktionsprüfung jedoch nur abbrechen, wenn 

deren Fortsetzung aufgrund der Mängel nicht mehr sinnvoll erscheint. Der Auftraggeber teilt 
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dem Auftragnehmer nach Abschluss oder Abbruch der Funktionsprüfung bei der 

Funktionsprüfung festgestellte Mängel entsprechend der vereinbarten Mängelklassifizierung mit. 

11.5 Hat der Auftraggeber die Funktionsprüfung gemäß Ziffer 11.4 Satz 1 abgebrochen, setzt er dem 

Auftragnehmer eine angemessene Frist, die Mängel zu beseitigen. Nach deren Beseitigung hat 

der Auftragnehmer die Leistungen erneut zur Teil- oder Gesamtabnahme bereitzustellen. Der 

Auftraggeber hat das Recht zur erneuten Funktionsprüfung. Soweit nichts anderes vereinbart 

ist, beträgt der dafür vereinbarte Zeitrahmen 14 Tage. 

11.6 Ziffer 11.5 gilt auch, wenn die Funktionsprüfung trotz betriebsverhindernder Mängel und 

betriebsbehindernder Mängel vollständig durchgeführt wird. 

11.7 Der Auftraggeber erklärt nach Ende der Funktionsprüfungszeit die Abnahme der 

Werkleistungen, wenn diese lediglich leichte Mängel aufweisen und diese in ihrer Summe auch 

nicht gemäß Ziffer 3.2 als betriebsbehindernde Mängel gelten. Diese werden in der Abnahme- 

erklärung als Mängel festgehalten und vom Auftragnehmer im Rahmen seiner Haftung für Sach- 

und Rechtsmängel gemäß Ziffern 12 und 13 unverzüglich beseitigt, soweit nicht eine Frist für 

die Beseitigung vereinbart ist. 

11.8 Teilabnahmen finden nur statt, wenn sie ausdrücklich vereinbart sind. Soweit nicht anders 

vereinbart, ist Gegenstand der Teilabnahme die Funktionsfähigkeit der Teilleistung isoliert 

betrachtet, das heißt sie umfasst grundsätzlich weder systemübergreifende Funktionalitäten 

noch die Interoperabilität der Teilleistung mit anderen Teilen der Werkleistungen. 

Systemübergreifende Funktionalitäten und die Interoperabilität der Teilleistungen sind dann 

Gegenstand der Teilabnahme, soweit die Nutzung dieser Teilleistungen vor der 

Gesamtabnahme vereinbart ist und diese Nutzung deren Interoperabilität vereinbarungsgemäß 

voraussetzt. Nach Erklärung der Abnahme der letzten Teilleistung erfolgt eine Gesamtabnahme. 

Gegenstand der Gesamtabnahme ist insbesondere die Prüfung der systemübergreifenden 

Funktionalitäten sowie der Interoperabilität aller Teile der Werkleistungen. Die Erklärung der 

Gesamtabnahme bleibt erforderlich. Die Erfüllung des EVB-IT Erstellungsvertrages richtet sich 

ausschließlich danach, ob die Werkleistungen wie vertraglich vereinbart insgesamt 

abnahmefähig im Sinne von Ziffer 11.7 ist. Hierfür bleibt der Auftragnehmer nachweispflichtig. 

Im Übrigen gelten die Regelungen zur Abnahme der Werkleistungen entsprechend. 

11.9 Kann der Auftragnehmer zum Vertragserfüllungstermin* die vertraglichen Leistungen nicht 

abnahmefähig übergeben, kommt er mit der Erfüllung des EVB-IT Erstellungsvertrages in 

Verzug. Es gilt Ziffer 9. Vorgenannte Sätze gelten nicht, wenn der Auftragnehmer die 

Verzögerung nicht zu vertreten hat. 

11.10 Die Abnahme hat förmlich zu erfolgen. Der Abnahme steht es aber gleich, wenn der Auf- 

traggeber die Werkleistungen nicht innerhalb einer ihm vom Auftragnehmer bestimmten an- 

gemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. 

 
12 Rechte des Auftraggebers bei Mängeln der Werkleistungen (Gewährleistung) 

12.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Werkleistungen frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 

erstellen. 

12.2 Für die zum Zeitpunkt der Abnahme beiden Parteien bekannten und nicht behobenen Mängel 

gelten die Mängelansprüche als vorbehalten. 

12.3 Die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängelansprüche beträgt grundsätzlich 24 Monate, 

für Rechtsmängelansprüche an der Individualsoftware* 36 Monate jeweils ab der Erklärung der 

Abnahme, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

12.4 / 

12.5 Die Mängelansprüche erstrecken sich nicht auf Software*, die der Auftraggeber oder ein Dritter 

ändert. Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber nachweist, dass diese Änderung für den 

gemeldeten Mangel nicht ursächlich und nicht auf eine zuvor durchgeführte Selbstvornahme 



EVB-IT Erstellungs-AGB Seite 7 von 25 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Erstellungs-AGB definiert. 

Version 1.0 vom 08.07.2013 

 

 

gemäß Ziffer 12.11 zurückzuführen ist. 

12.6 / 

12.7 Meldet der Auftraggeber vor Ablauf der Verjährungsfrist Mängel, und verhandeln die Parteien im 

Sinne des § 203 BGB, ist die Verjährung gehemmt, bis der Auftragnehmer oder der Auftrag-

geber die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei 

Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

12.8 / 

12.9 / 

12.10 Der Auftragnehmer hat ihm bekannte Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb einer vom 

Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nach seiner Wahl durch Nachbesserung oder 

Neulieferung zu beheben. Bei der Verletzung von Schutzrechten Dritter gilt vorrangig Ziffer 13. 

Der Auftragnehmer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Kosten, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Erfolgt die Nacherfüllung durch Neu- 

erstellung oder Neulieferung, entfällt der Nutzungsherausgabeanspruch des Auftragnehmers. 

12.11 Schließt der Auftragnehmer die Mängelbehebung nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist 

erfolgreich ab, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer entweder 

eine weitere angemessene Nachfrist verbunden mit der Ankündigung setzen, nach deren 

fruchtlosem Ablauf den Mangel selbst zu beseitigen. Läuft diese Frist fruchtlos ab, ist der 

Auftraggeber berechtigt, den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz der erforderlichen 

Aufwendungen zu verlangen 

oder eine weitere angemessene Nachfrist setzen und nach deren fruchtlosem Ablauf die 

Vergütung angemessen herabsetzen oder vom EVB-IT Erstellungsvertrag ganz oder 

teilweise zurücktreten. Ein Rücktritt wegen eines unerheblichen Mangels ist jedoch 

ausgeschlossen. 

12.12 Der Auftraggeber kann darüber hinaus bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 

Schadens- oder Aufwendungsersatz gem. § 634 Nr. 4 BGB im Rahmen der Ziffer 14 verlangen. 

 

13 Schutzrechte Dritter 

Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der Verletzung von 

Schutzrechten durch die Nutzung der Werkleistungen oder sonstige Leistungen des 

Auftragnehmers geltend und wird deren Nutzung hierdurch beeinträchtigt oder untersagt, haftet 

der Auftragnehmer unbeschadet der Rechte des Auftraggebers gemäß Ziffer 12 wie folgt: 

13.1 Der Auftragnehmer kann im Rahmen des Wahlrechts gemäß Ziffer 12.10 auf seine Kosten 

entweder die Leistungen so ändern oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, 

aber im Wesentlichen doch den vereinbarten Funktions- und Leistungsmerkmalen in für den 

Auftraggeber zumutbarer Weise entsprechen, oder den Auftraggeber von Ansprüchen 

gegenüber dem Schutzrechtsinhaber freistellen. 

13.2 / 

13.3 Die Parteien werden sich unverzüglich wechselseitig über geltend gemachte Ansprüche Dritter 

verständigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennen 

und jegliche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen 

entweder dem Auftragnehmer überlassen oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer 

führen. Der Auftragnehmer erstattet dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten und 

sonstige Schäden, soweit dem Auftraggeber aus Rechtsgründen die geeigneten 

Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben bzw. bleiben müssen. 

Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch auf einen Vorschuss in Höhe der geschätzten 

Verteidigungskosten. 

13.4 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche 

gegen den Auftragnehmer ausgeschlossen. 
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14 Haftung 

Siehe Vertrag. 

14.1 / 

14.2 / 

14.3 / 

14.4 / 

14.5 / 

 
15 Laufzeit und Kündigung 

15.1 / 

15.2 / 

15.3 Der Auftraggeber hat das Recht, den EVB-IT Erstellungsvertrag gemäß § 649 BGB zu kündigen. 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer im Falle der Kündigung aufgrund 

dieser Regelung die gesetzlichen Rechte, ist jedoch verpflichtet, auf der Basis der durch die 

Kündigung ersparten Aufwendungen die von ihm beanspruchte Vergütung nachvollziehbar 

darzulegen. Des Weiteren ist er verpflichtet darzulegen, welche Leistungsteile er als fertig 

gestellt bzw. begonnen ansieht bzw. welche er bereits von Dritten erworben hat.  

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber auf dessen Wunsch gegen angemessene 

Vergütung in angemessener Weise so, dass der Auftraggeber oder ein Dritter die nach dem 

EVB-IT Erstellungsvertrag vereinbarte Werkleistung fertig stellen kann, sofern dies für den 

Auftragnehmer nicht unzumutbar ist. Diese Unterstützungsleistung gilt als „Füllauftrag“ im Sinne 

von § 649 BGB, soweit dies für den Auftragnehmer nicht unzumutbar ist.  

15.4 Im Übrigen kann der EVB-IT Erstellungsvertrag von jedem Vertragsteil nur bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes - ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist - innerhalb einer angemessenen Zeit 

ab Kenntnis des Kündigungsgrundes gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 

Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen der Vertragsteile die Fortsetzung 

des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung 

einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe 

gesetzten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, soweit nicht gemäß § 323 Abs. 2 

BGB eine Fristsetzung entbehrlich ist. 

15.4.1 Hat der Auftragnehmer die Kündigung zu vertreten, ist die tatsächlich fertig gestellte bzw. 

begonnene Leistung abzurechnen, soweit der Auftraggeber für sie Verwendung hat. Soweit noch 

nicht erfolgt, liefert der Auftragnehmer diese Leistung und überträgt dem Auftraggeber die 

vereinbarten Nutzungsrechte daran. Die Abrechnung erfolgt anteilig nach den vereinbarten 

Preisen. Die nicht verwendbare Leistung wird dem Auftragnehmer zurückgewährt. Die mit der 

Rückgewähr verbundenen Kosten trägt der Auftragnehmer. Die sonstigen gesetzlichen Rechte 

und Ansprüche bleiben unberührt. 

15.4.2 Im Falle von Ziffer 15.4.1 unterstützt der Auftragnehmer den Auftraggeber auf dessen Wunsch 

gegen angemessene Vergütung in angemessener Weise so, dass der Auftraggeber oder ein 

Dritter die nach dem EVB-IT Erstellungsvertrag vereinbarte Werkleistung fertig stellen kann, 

sofern dies für den Auftragnehmer nicht unzumutbar ist.  

 
16 Änderung der Leistung nach Vertragsschluss 

16.1 Der Auftraggeber kann nach Vertragsschluss jederzeit Änderungen der Werkleistung im 

Rahmen der Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers verlangen, es sei denn, dies ist für den 

Auftragnehmer unzumutbar.  

16.2 Der Auftragnehmer hat das Änderungsverlangen des Auftraggebers zu prüfen und wird dem 
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Auftraggeber in angemessener Frist, insbesondere unter Berücksichtigung von Art und Umfang 

des Änderungsverlangens mitteilen, ob es zumutbar und falls nicht, warum es unzumutbar ist. 

16.3 Hat das zumutbare Änderungsverlangen keinen Einfluss auf die vereinbarte Vergütung oder 

Termine, hat der Auftragnehmer unverzüglich mit der Umsetzung des Änderungsverlangens zu 

beginnen und dies dem Auftraggeber mitzuteilen. 

16.4 Hat das zumutbare Änderungsverlangen Einfluss auf die vereinbarte Vergütung oder Termine, 

wird der Auftragnehmer ein Realisierungsangebot unter Angabe von Terminen und den 

Auswirkungen auf die vereinbarte Vergütung unterbreiten. Der Auftraggeber wird das 

Realisierungsangebot des Auftragnehmers in angemessener Frist annehmen oder ablehnen. 

16.5 Bedarf die Erstellung des Realisierungsangebotes einer umfangreichen technischen Planung, 

kann der Auftragnehmer dieses von der Zahlung einer angemessenen Vergütung abhängig 

machen. Er wird in diesem Fall ein entsprechendes Planungsangebot mit Angabe der 

Vergütung unterbreiten. Der Auftraggeber wird das Planungsangebot des Auftragnehmers in 

angemessener Frist annehmen oder ablehnen. 

16.6 Kommt eine Vereinbarung über die Änderung der Leistung zustande, ist der EVB-IT 

Erstellungsvertrag, insbesondere die Leistungsbeschreibung, entsprechend anzupassen. 

Kommt keine Vereinbarung zustande, werden die Arbeiten auf der Grundlage des geltenden 

EVB-IT Erstellungsvertrages weitergeführt. Ist das Änderungsverlangen dem Auftragnehmer 

zumutbar und kommt keine Vereinbarung zustande, weil sich die Parteien wegen 

Mehrleistungen nicht über die Anpassung der Vergütung einigen können, kann der Auftraggeber 

die Durchführung der Änderung gleichwohl verlangen. Die Vergütung wird in diesem Fall 

angemessen erhöht. Kommt keine Vereinbarung zustande, weil sich die Parteien wegen 

Mehrleistungen nicht über die Anpassung des Termin- und Leistungsplanes einigen können, 

kann der Auftraggeber die Durchführung der Änderung gleichwohl verlangen. In diesem Fall 

verschieben sich die von der Änderung betroffenen im Termin- und Leistungsplan genannten 

Ausführungsfristen angemessen. 

 
17 Quellcodeübergabe und Quellcodehinterlegung 

17.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer den jeweils aktuellen Stand des 

Quellcodes* der Individualsoftware* mit der Abnahme der Werkleistungen und nach der 

Abnahme bei jeder Übergabe eines neuen Programmstandes* der Individualsoftware* an den 

Auftraggeber zu übergeben. Zum Quellcode* gehören dessen fachgerechte Kommentierung 

und die Beschreibung der notwendigen Systemparameter sowie sonstige notwendige 

Informationen, die den Auftraggeber in die Lage versetzen, mit Fachpersonal den Quellcode* zu 

bearbeiten, um eine selbstständige Weiterentwicklung der Individualsoftware* bzw. der 

Anpassungen der Standardsoftware* auf Quellcodeebene vorzunehmen. Die Übergabe soll in 

elektronischer Form auf einem Datenträger erfolgen und wird protokolliert. Der Auftraggeber 

erhält an allen Fassungen des Quellcodes* und der Dokumentationen im Zeitpunkt der 

jeweiligen Erstellung ein Nutzungsrecht gemäß Ziffer 2.1.2.1. Der Auftraggeber wird den 

Quellcode* wie eigene vertrauliche Informationen behandeln und Dritten nur im Rahmen der 

bestimmungsgemäßen Nutzung zugänglich machen und diese ebenfalls zur Vertraulichkeit 

verpflichten. 

17.2 / 

17.3 / 

17.4 Die Kosten der Hinterlegung trägt der Auftraggeber. 

 
18 Haftpflichtversicherung 

18.1 Soweit vereinbart, weist der Auftragnehmer bei Abschluss des EVB-IT Erstellungsvertrages dem 

Auftraggeber nach, dass er über eine in Rahmen und Umfang marktübliche 
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Industriehaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaat 

der EU verfügt. 

18.2 Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende des EVB-IT 

Erstellungsvertrages aufrechterhalten, mindestens aber bis zur Verjährung der 

Mängelansprüche. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der 

Auftraggeber nach erfolgloser angemessener Fristsetzung zum Rücktritt vom EVB-IT 

Erstellungsvertrag berechtigt, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 

Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere Schadensersatzansprüche, 

bleiben hiervon unberührt. Nach Abnahme tritt an die Stelle des Rücktrittsrechts das Recht zur 

Kündigung der Pflegeleistungen. 

 

19 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

19.1 Der Auftraggeber gibt dem Auftragnehmer alle relevanten, über die gesetzlichen Regelungen 

hinausgehenden Sachverhalte bekannt, deren Kenntnis für ihn aus Gründen des Datenschutzes 

und der Geheimhaltung erforderlich ist. 

19.2 Vor Übergabe eines Datenträgers an den Auftragnehmer stellt der Auftraggeber die Löschung 

schutzwürdiger Inhalte sicher, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

19.3 Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder 

Erfüllung des EVB-IT Erstellungsvertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über 

den Datenschutz beachten. Die nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das 

Datengeheimnis ist spätestens vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen und 

dem Auftraggeber auf Verlangen schriftlich zu bestätigen. 

19.4 Der Auftraggeber kann ganz oder teilweise vom EVB-IT Erstellungsvertrag zurücktreten, wenn 

der Auftragnehmer seine Pflichten gemäß Ziffer 19.3 unter Berücksichtigung der Sachverhalte 

gemäß Ziffer 19.1 schuldhaft innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt 

oder Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt. Betreffen vorgenannte 

Pflichtverletzungen ausschließlich die Pflegeleistung tritt an die Stelle des Rücktrittsrechts das 

Recht zu deren Kündigung. 

19.5 Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses 

erlangten vertraulichen Informationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu 

behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen 

Zwecken zu verwerten. Dies gilt auch für den Erfahrungsaustausch innerhalb der öffentlichen 

Hand. 

19.6 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert 

ansehen würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch solche 

Informationen sein, die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt 

werden. Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der 

Verpflichtungen aus dem EVB-IT Erstellungsvertrag eingesetzt werden. Die Verpflichtung zur 

Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den Parteien bereits rechtmäßig bekannt sind 

oder außerhalb des EVB-IT Erstellungsvertrages ohne Verstoß gegen eine 

Vertraulichkeitsverpflichtung bekannt werden. 

 
20 Zurückbehaltungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind 

ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden 

Gegenansprüche nicht oder diese sind rechtskräftig festgestellt. 

 
21 Schlichtungsverfahren 

Die Parteien können vereinbaren, bei Meinungsverschiedenheiten aus oder im Zusammenhang 
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mit der Vertragserfüllung, die sie nicht untereinander bereinigen können, eine Schlichtungsstelle 

anzurufen, um den Streit nach deren Schlichtungsordnung ganz oder teilweise vorläufig oder 

endgültig zu bereinigen. Sofern die Parteien im EVB-IT Erstellungsvertrag eine Schlichtung 

vereinbart haben, ist dies nur wirksam, wenn die Schlichtungsstelle dort konkret bezeichnet ist 

und diese in Bezug auf derartige Meinungsverschiedenheiten auch tatsächlich tätig wird. Zur 

Ermöglichung der Schlichtung verzichten die Parteien wechselseitig auf die Einrede der 

Verjährung für alle Ansprüche aus dem streitigen Sachverhalt ab Schlichtungsantrag bis einen 

Monat nach Ende des Schlichtungsverfahrens. Der Verzicht bewirkt eine Hemmung der 

Verjährung. 

 
22 Textform 

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen 

mindestens der Textform. Für Mängelrügen ist der Eintrag in ein Ticketsystem ausreichend. 

 
23 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG*). 
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Begriffsbestimmungen 
 
 

Abschlagszahlung Anteilige Zahlung der vereinbarten Vergütung vor deren Fälligkeit. Ein Anspruch 

auf Abschlagszahlungen kann im EVB-IT Erstellungsvertrag vereinbart werden. 

 

Angebotspreis 
 

Dient der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots für die einzelnen Leistungen 

des Vertrages (Werkleistung, Pflegeleistungen, Weiterentwicklung der 

Werkleistungen) 

 

Auftragswert 
 

Summe aus Erstellungspreis* und aller bis zur Abnahme vereinbarten 

Vergütungserhöhungen oder -verringerungen, insbesondere aufgrund von 

Änderungsverlangen (Change Requests). 

 

CISG 
 

United Nations Convention on Contracts for the international Sales of Goods 

(Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf). 

 

Customizing 
 

Anpassen von Standardsoftware* an die Anforderungen des Auftraggebers, das 

nicht auf Quellcodeebene erfolgt. 

 

Erstellungspreis 
 

Angebotspreis* für die Erstellung der Werkleistungen. 

 

Gesamtangebotspreis 
 

Dient der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots und ist die Summe aller 

Angebotspreise*, die vereinbart sind oder abgerufen werden können. 

 

Individualsoftware 
 

Softwareprogramme, Programm-Module, Tools etc., die zur Vertragserfüllung für 

die Bedürfnisse des Auftraggebers vom Auftragnehmer erstellt wurden 

einschließlich der zugehörigen Dokumentation. Hierzu gehören auch die 

Anpassungen von Standard- oder Individualsoftware* auf Quellcodeebene. Nicht 

hierzu gehören jedoch Customizing* und die Anpassungen von 

Standardsoftware*, die gemäß Ziffer 2.2.1 in den Standard übernommen wurden. 

 

Installation 
 

Alle notwendigen Maßnahmen für das Einbringen der Software* in die vereinbarte 

Systemumgebung* sowie die Herbeiführung der vereinbarten Ablauffähigkeit der 

Software* einschließlich aller notwendigen Prüfungen und Kontrollen. 

 

Kopier- oder 

Nutzungssperre 

 

Maßnahmen zur Einschränkung der Kopierbarkeit und/oder 

Nutzungsmöglichkeit einer Software*. 

 
Nebenkosten 

 
Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur Leistungserbringung notwendig, 
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 aber weder Reisekosten noch Materialkosten sind. 

 

Objektcode 
 

Zwischenergebnis eines Compiler- bzw. Übersetzungsvorgangs des 

Quellcodes* eines Programms. 

 

Patch 
 

Behebung eines Mangels und/oder einer Störung  in  der Standardsoftware* 

ohne Eingriff in den Quellcode*. 

 

Pauschalfestpreis 
 

Umfasst den Erstellungspreis*, den Angebotspreis* für die Pflege, den 

Angebotspreis* für die Weiterentwicklung und Anpassung der vertraglichen 

Leistungen sowie den Angebotspreis* für sonstige Leistungen, jeweils sofern 

diese zum Festpreis vereinbart sind. 

 

Programmstand 
 

Oberbegriff für Patch*, Update*, Upgrade* und neue(s) Release/Version*. 

 

Quellcode 
 

Code eines Programms in der Fassung der Programmiersprache. 

 

Reaktionszeit 
 

Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit den Störungs- bzw. 

Mängelbehebungsarbeiten zu beginnen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem 

Zugang der Störungs- bzw. Mängelmeldung innerhalb der vereinbarten 

Servicezeiten und läuft während der vereinbarten Servicezeiten. 

 

Release/Version 
 

Neue Entwicklungsstufe einer Software*, die sich gegenüber dem vorherigen 

Release bzw. der Version im Funktions- und/oder Datenspektrum erheblich 

unterscheidet (z.B. 4.5.7 → 5.0.0). 

 

Schaden stiftende 

Software 

 

Software* mit vom Auftraggeber unerwünschter, nicht vereinbarter Funktion, die 

zumindest auch den Zweck hat, die Verfügbarkeit von Daten, Ressourcen oder 

Dienstleistungen, die Vertraulichkeit von Daten oder die Integrität von Daten, zu 

gefährden bzw. zu beeinträchtigen, z.B. Viren, Würmer, Trojanische Pferde. 

 

Software 
 

Oberbegriff für Standardsoftware* und Individualsoftware*. 

 

Standardsoftware 
 

Softwareprogramme, Programm-Module, Tools etc., die für die Bedürfnisse einer 

Mehrzahl von Kunden am Markt und nicht speziell vom Auftragnehmer für den 

Auftraggeber entwickelt wurden, einschließlich der zugehörigen Dokumentation. 

 

Systemumgebung 
 

Technische, räumliche und fachlich-organisatorische Umgebung, in der die 

Werkleistung ablauffähig zur Verfügung gestellt wird. 

 
Teleservice 

 
Leistungen unter Inanspruchnahme von   technischen   Einrichtungen   zur 
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 Fernkommunikation von einem Standort außerhalb des Einsatzortes der 

vertraglichen Leistungen. 

 

Umgehungslösung 
 

Temporäre Überbrückung eines Mangels und/oder einer Störung in der 

Software*. 

 

Update 
 

Bündelung mehrerer Mängelbehebungen und/oder Störungsbeseitigungen sowie 

ggf. geringfügige funktionale Verbesserungen und/oder Anpassungen der 

Software* (z.B. 4.1.3 → 4.1.4). 

 

Upgrade 
 

Bündelung mehrerer Mängelbehebungen und/oder Störungsbeseitigungen und 

mehr als geringfügige funktionale Verbesserungen und/oder Anpassungen der 

Software* (z.B. 4.1.3 → 4.2.0). 

 

Version/Release 
 

siehe Release/Version. 

 

Vertragserfüllungstermin 
 

Termin, zu dem der Auftragnehmer alles Vereinbarte getan haben muss, damit 

der Auftraggeber die Abnahme erklären kann. Dazu gehört insbesondere, dass 

der Auftragnehmer die Werkleistungen bereits bei der Bereitstellung zur 

Abnahme vertragsgemäß und im Wesentlichen mangelfrei bereitstellt, damit der 

Auftraggeber in der Zeit bis zum Vertragserfüllungstermin die Funktionsprüfung 

durchführen kann. 

 

Vorbestehende Teile 
 

Alle Bestandteile 

der Individualsoftware* und 

der auf der Quellcodeebene vorgenommenen, jedoch nicht gemäß Ziffer 

2.2.1 in den Standard aufgenommenen Anpassungen an Standard- 

software*, 

die der Auftragnehmer oder ein Dritter unabhängig von diesem Vertrag entwickelt 

hat. 

 

Werkzeug 
 

Hilfsmittel für die Entwicklung, Bearbeitung und Pflege von Software*. 

 

Wiederherstellungszeit 
 

Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer die Störungs- bzw. 

Mängelbehebungsarbeiten erfolgreich abzuschließen hat. Der Zeitraum beginnt 

mit dem Zugang der Störungs- bzw. Mängelmeldung und läuft ausschließlich 

während der vereinbarten Servicezeiten. 

 


